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………………………………………… 
Nachname    Vorname 

………………………………………… ………………………………………… 
Matrikelnummer e-mail 

An die 
Universität für angewandte Kunst Wien  

Studienabteilung 

Oskar Kokoschka-PI. 2 
1010 Wien 

Einverständniserklärung / Werknutzungsbewilligung 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass Arbeiten, die im Rahmen des Studienbetriebs an 
der Universität für angewandte Kunst Wien entstehen, insbesondere auch meine Diplomar-
beit, für Zwecke der Universität unentgeltlich reproduziert und veröffentlicht werden dürfen. 

Die zulässigen Zwecke der Universität sind durch die Ziele, leitenden Grundsätze und Aufga-
ben gem. §§ 1-3 Universitätsgesetz 2002 umschrieben und begrenzt. Insbesondere dürfen 
oben bezeichnete Werke für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation oder Präsenta-
tion genutzt werden, wobei der Name der Künstlerin/des Künstlers jedenfalls genannt werden 
muss. 

Diese Werknutzungsbewilligung gilt für sämtliche analoge und digitale Medien und Verfahren, 
weltweit und zeitlich unbegrenzt. Die rein kommerzielle Nutzung ist von dieser Erklärung aus-
geschlossen und bedarf im Einzelfall einer gesonderten Vereinbarung. Das Einbeziehen von 
Werken in Publikationen der Universität (zB. periodische Leistungsschau einzelner Institute 
oder „Klassen“, Ausstellungskataloge u.Ä.) gilt auch dann nicht als kommerzielle Nutzung, 
wenn sie in den Buchhandel gelangen¹. Weiters gilt die Bewilligung insbesondere auch für die 
Veröffentlichung auf der Homepage und die Aufnahme in die Diplomdatenbank² der Universi-
tät. 

Diese beschränkte Werknutzungsberechtigung ergeht zugunsten der Universität für ange-
wandte Kunst Wien sowie deren Rechtsnachfolger. Sämtliche darüber hinausgehende Wer-
knutzungsrechte bleiben hievon unberührt. 

……………………………… ……………………………………….. 
Datum Unterschrift 

___________________________  

¹ Derartige Publikationen erzielen typischerweise keinen Gewinn. 
² Dies erfolgt durch einen von der Universität beauftragten Fotografen. 
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Auszug aus dem Universitätsgesetz 2002 (BGBI INr. 120/ 2002) 

Ziele 
§ 1. Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der 

Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lö-
sung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürli-
chen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in For-
schung und in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. Im gemein-
samen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Stre-
ben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl 
im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fer-
tigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich 
wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Um den sich ständig wan-
delnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren 
sich die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung. 

Leitende Grundsätze 
§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind: 
1. Freiheit der Wissenschaften und ihrer Lehre (Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte

der Staatsbürger, RGBI. Nr. 142/1867) und Freiheit des wissenschaftlichen und des künstlerischen Schaf-
fens, der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre (Art. 17a des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger); 

2. Verbindung von Forschung und Lehre, Verbindung der Entwicklung und Erschließung der Künste und
ihrer Lehre sowie Verbindung von Wissenschaft und Kunst; 

3. Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, Methoden und Lehrmeinungen;
4. Lernfreiheit;
5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge;
6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten, bei der Qualitätssicherung der

Lehre und der Verwendung der Studienbeiträge; 
7. nationale und internationale Mobilität der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen sowie des

wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals; 
8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen;
9. Gleichstellung von Frauen und Männern;
10. soziale Chancengleichheit;
11. besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen;
12. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung.

Aufgaben 
§ 3. Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende Aufgaben: 
1. Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre), Entwicklung und Erschließung der Kunst sowie

Lehre der Kunst; 
2. Bildung durch Wissenschaft und durch die Entwicklung und Erschließung der Künste;
3. wissenschaftliche, künstlerische, künstlerisch-pädagogische und künstlerisch-wissenschaftliche Berufs-

vorbildung, Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, die eine Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden erfordern, sowie Ausbildung der künstlerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten 
bis zur höchsten Stufe; 

4. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses;
5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von Universitäten;
6. Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und der

Lehre innerhalb der Universität; 
7. Unterstützung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen

Forschung und Lehre sowie der Kunst; 
8. Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in der Praxis und Unterstützung

der gesellschaftlichen Einbindung von Ergebnissen der Entwicklung und Erschließung der Künste; 
9. Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung;
10. Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen;
11. Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten.
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